SATZUNG

des Vollzugs-Sportverein Schwäbisch Hall 73 e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.) Der Verein trägt den Namen „Vollzugs-Sportverein Schwäbisch Hall 73 e. V.“, als   

     Abkürzung „VSV Schwäbisch Hall“.
2.) Der Verein hat seinen Sitz in Schwäbisch Hall und ist im Vereinsregister

     des Amtsgerichts Schwäbisch Hall eingetragen. Die Vereinsfarben sind Schwarz-Gelb.
3.) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
4.) Der Verein ist Mitglied im Württembergischen Landessportbund Stuttgart. Der Verein   

     und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen 

     und Ordnungen des Württembergischen Landessportbundes und dessen 

     Mitgliedsverbände, deren Sportarten die im Verein betrieben werden.
§ 2 Zweck des Vereins

1.) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. Der Vereinszweck wird 

      insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen 

      verwirklicht.
2.) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

     Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der 

     Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

     Zwecke.
3.) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

     werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. 

     Es  darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind,

     oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

1.) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werde, die das 18. Lebensjahr 

     vollendet hat.
2.) Die Aufnahme erfolgt aufgrund eines schriftlichen Antrags, über dessen Annahme  
     oder Ablehnung  der Vorstand entscheidet. Die Aufnahme kann ohne Begründung   

     abgelehnt werden.
3.) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch 

     den Vorstand und der ersten Zahlung des Mitgliedsbeitrages an den Verein.
4.) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederver- 

     sammlung ernannt.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.) Alle Mitglieder haben Stimmrecht in der Hauptversammlung und können beim 

     Vorstand Anträge einreichen.
2.) Alle Mitglieder haben ihre Beitragspflicht zu  Erfüllen, die Ziele des Vereins zu fördern   

     und Vereinseigentum fürsorglich zu behandeln.
§ 5 Mitgliedsbeiträge

1.) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Zu zahlen ist

     der Jahresbeitrag. Die Höhe des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung 

     festgesetzt. Beim Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Verein werden bereits vom   

     Mitglied für den restlichen Beitragszeitraum gezahlte Beiträge nicht zurückerstattet.
2.) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1.) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt, durch Streichung

     von der Mitgliederliste oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
2.) Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied 

     des Vorstands erfolgen. Er ist zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung   

     einer Kündigungsfrist von 1 Monat zulässig.
3.) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste

     gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des

     Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem 

     seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die

     Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied 

     mitzuteilen. Die Absendung der Mahnschreiben gelten als zwei Tage nach deren   

     Absenden als zugegangen, wenn Sie an die letzte vom Mitglied mitgeteilte Anschrift  

     versandt worden sind.
4.) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund   

     vorliegt. Ausschließungsgründe sind insbesondere Grober oder wiederholter Verstoß 
     des Mitglieds gegen die Satzung, gegen Ordnungen oder gegen Beschlüsse des  

     Vereins. Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins. Vor der Beschlussfassung 
     über den Ausschluss ist  dem Mitglied der konkrete Vorwurf schriftlich mitzuteilen und 
     unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor  

     dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Die Entscheidung über den Ausschluss 
     ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. 

§ 7 Organe des Vereins

1.) Die Mitgliederversammlung

2.) Der Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung
1.) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich im 1. Quartal 

     einberufen werden. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung

     einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 

     einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen  

     werden, wenn ein Viertel der Mitglieder des Vereins es schriftlich unter Angabe der   

     Gründe beim Vorstand beantragen oder wenn es die Vereinsinteressen erfordern.
2.) Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. 

     Sie müssen spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit 

     Begründung beim Vorstand eingereicht werden. Diese Anträge sind den Mitgliedern   

     noch rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung bekannt zugeben.  Verspätet 
     eingehende Anträge können von der Mitgliederversammlung zugelassen werden.
3.) Die Mitgliederversammlung wird vom/von der ersten Vorsitzenden des 

     Vorstandes, bei dessen/deren Verhinderung, von seinem/ihrem Stellvertreter 

     geleitet. Ist keines der Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die 

     Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

4.) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

     Mitglieder beschlussfähig. Die  Beschlussfassung erfolgt durch einfache 

     Stimmenmehrheit. Ungültige Stimmen und Stimmenhaltungen werden nicht 

     mitgezählt.

5.) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer  2/3 Mehrheit  und die Auflösung 
     des Verein erfordert eine  Mehrheit von 3/4 der anwesenden stimmberechtigten 
     Mitglieder.

6.) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine Übertragung ist 

     ausgeschlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

7.) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom/von der Protokollführer/-in

     und vom/von der ersten Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung vom/von  

     der stellvertretenden Vorsitzenden, zu unterschreiben.

§ 9 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

· Entgegennahmen der Jahresberichte des Vorstandes

· Entgegennahmen der Berichte der Kassenprüfer/-innen

· Entlastung des Vorstandes

· Wahl des Vorstandes 

· Wahl der Kassenprüfer/innen

· Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren 
· Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge

· Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.

§ 10 Vorstand

1.) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus 5 Personen:

     a) Der/die erste Vorsitzende
     b) Der/die stellvertretende Vorsitzende
     c) Der/die Schatzmeister/in
     d) Der/die Schriftführer/in
     e) Dem Sportleiter

     Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter der/die erste 

     Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende, vertreten.

2.) Der Vorstand erledigt die laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere 

     obliegt ihm die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er hat vor allem folgende 

     Aufgaben:

· Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, sowie Aufstellung der Tagesordnung

· Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

· Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.
3.) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren,

     vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur gültigen Wahl 

     eines Nachfolgers im Amt.

     Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand bis zur

     nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied kommissarisch berufen.

4.) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen.

     Sitzungen finden nach Bedarf statt und werden vom 1. Vorsitzenden einberufen.

.    Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, 

     darunter der/die erste Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende,

     anwesend sind.

     Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der 

     Erschienen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der ersten 

     Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme des/der stellvertretenden

     Vorsitzenden. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn     

     alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung 

     erklären.

§ 11 Strafbestimmungen

    Sämtliche Mitglieder des Vereines unterliegen einer Strafgewalt.

    Der Vorstand kann gegen Mitglieder, die sich gegen die Satzung, gegen 

    Beschlüsse des Vorstandes, das Ansehen, die Ehre und das Vermögen des 

    Vereines vorgehen, folgende Maßnahmen verhängen:
    1.) Verweis

    2.) Ausschluss gem. § 6 Ziffer 4 der Satzung

§ 12 Kassenprüfer/-in

1.) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder

     zwei Kassenprüfer/-innen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Amts-

     dauer der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre.

2.) Die Kassenprüfer/-innen sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der

     Belege sachlich und rechnerisch prüfen und dies durch ihre Unterschrift 

     bestätigen. Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen.

3.) Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer/-innen sofort dem 

     Vorstand berichten.
§ 13 Datenschutz

1.) Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und 

     seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen 

     EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer 

     zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete  

     technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter

     geschützt.

2.) Als Mitglied des WLSB ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband 

     zu melden. Übermittelt werden dabei Namen, Geburtsdatum und Anschrift.
§ 14 Auflösung

1.) Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung 

     beschlossen werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung über die 

     Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist.

2.) Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf der Mehrheit von 3 / 4
     der erschienen Mitglieder.

3.) Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, 

     die die Geschäfte des Vereines abzuwickeln haben. Falls die Mitgliederversamm-

     lung nichts anderes beschließt, sind der/die erste Vorsitzende und der/die 

     stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

4.) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall gemeinnützige Zwecke fällt das 

     Vereinsvermögen  an den Verein für Betreuung und Hilfe im Vollzug e.V.

     in Schwäbisch Hall, der es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden

     darf.

§ 15 In-Kraft-Treten

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am__________ beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

Schwäbisch Hall, den ___________

gez. Sven Schmidt

1. Vorsitzender des Verein
